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Merkblatt Berufshaftpflichtversicherung 

Versicherungsgesellschaft 
Die Berufshaftpflichtversicherung haben wir bei der Allianz Suisse Versicherungs- 
Gesellschaft AG, Postfach, 8010 Zürich, abgeschlossen. Jedes für die Versicherung 
angemel dete Fachmitglied ist nach der Prämienzahlung das ganze Jahr versichert. 

 
Schadenmeldungen Sach- und Haftpflichtschäden 
Für die Meldungen der Schäden haben Sie mehrere Möglichkeiten:  
§ Telefon Schweiz: 0800 22 33 44  
§ Telefon Ausland +41 43 311 99 11 
§ Email: schadenservice@allianz.ch 
§ Post: Allianz Suisse, Schadenservice, Postfach, 8010 Zürich 

 
Beginn der Versicherungsleistung 
Die Versicherung tritt mit der Anmeldung in Kraft 

 
Prämien 
Die Prämie wird per Rechnung gemeinsam mit dem Mitgliederbeitrag durch das ACC 
Sekretariat eingefordert.  Tarife gemäss ACC-Tarifordnung. 

 
Austritt 
Jedes versicherte Mitglied kann die Versicherung auf Ende eines Kalenderjahres verlassen. 
Das Austrittsschreiben muss bis Ende November des jeweiligen Jahres beim ACC-
Sekretariat eintreffen. Eine allfällig bereits bezahlte Prämie wird rückvergütet. 

 
Eintritt 
Jedes Fachmitglied kann jederzeit, also auch während des Jahres, zur Versicherung 
dazu kommen. Die Prämie muss dann erst für das folgende Jahr bezahlt werden. 

 
Was tun bei einem Schadenfall? 
Wenn ein Fachmitglied im Zusammenhang mit der Tätigkeit in Seelsorge, Beratung oder 
Supervision mit einer Schadenersatzforderung konfrontiert wird, sind folgende Schritte zu 
beachten: 

• Aus versicherungstechnischen Gründen keine mündlichen oder schriftlichen Zusagen 
ge ben oder Schuldeingeständnisse machen. 

• Das Schadenformular auf der ACC Homepage downloaden und es ausgefüllt Kurt 
Meier senden (Adresse siehe oben). Er wird dann alles andere veranlassen. Bei Fragen 
kann man sich an Kurt Meier oder an Rolf Germann, Präsident des ACC wenden. 
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